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Einladung zur konstituierendenSitzung des Kreiselternrates 2025-2027

Sehrgeehrte Damen und Herren,

Sie sind beider Neuwahlals Mitglied bzw. stellvertretendesMitglied in den Kreiselternratdes

Landkreises Osnabrückgewählt worden.

Für Ihr Interesse an der Mitwirkung im Kreiselternrat möchte ich mich zunächstbei lhnen

bedankenund lade Sie hiermit zur konstituierenden Sitzung des Kreiselternrates ein am

Montag,den 12. Januar2025 um 19:00 Uhr

im Haus der Seminare (Ebene 1), Kreishandwerkerschaft

Am Schölerberg 9, 49082 Osnabrück.

In der Sitzung werden die/der Vorsitzende, die/der stellvertretende Vorsitzende und bis zu

dreiBeisitzerinnen sowie eine Protokolführung gewählt. Eine Aufstellung der Mitglieder

werde ich Ihnen in den nächsten Tagen zuleiten,sobaldalle Mitglieder und stellvertretenden

Mitgliedergewählt wurden.

Nach den Wahlen zum orstand des Kreiselternrates gibt sich der Kreiselternrat eine

Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung des letzten Kreiselternrats habe ich Ihnen

beigefügt.

Weiter sind die Elternvertretungen für die Projektgruppe,Sicherer Schulweg"zu bestimmen.

Falls Sie nicht an der Sitzung teilnehmen können,bitte ich Sie, das erste stellvertretende

Mitglied für Ihre Schulform zu benachrichtigen. Diese Einladung wird nachrichtlich auch an
die stellvertretenden Mitglieder übergeben.

Landkreis Osnabrück Telefonische Errelchbarkeit: Der Landkrels im nternet:

Am Scho�lerberg 1 Montag bis Mittwoch 08:00 bls 16:00 Uhr http://www.lIkos.de

49082 Osnabrück Donnerstag 08:00 bis 17:30 Uhr

Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr



Ferner möchte ich Ihnen vorab gerne noch einige Informationen zum Kreiselternrat zur

Verfügung stellen:

Einen vorgeschriebenen Aufgatbenkatalog für den Kreiselternrat gibt es nicht. Damit ist der

Kreiselternrat in der Wahl seiner Themen frei. Es muss sich aber um Fragen handeln, die für

die Eltern seines Bereichs von Bedeutung sind. Beispiele:

a) Schülerbeförderung

b) Erichtung, Erweiterung, Einschränkung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
c) Schulbaumaßnahmen
d) Einführung neuer Schulformen

e) Unterrichtsversorgung

f) Ausstattung der Schulen

g) Ausländische Schülerinnen und Schüler

h) Gewalt in Schulen

Drogenmissbrauch

i) Umsetzung der Inklusion

Problemstellungen einzelner Schulen sollen nur erörtert werden, wenn diese für den

gesamtenLandkreis Osnabrückvon Bedeutung sind.

Durch Rechtsvorschrift ist der Kreiselternrat in folgenden Fälen beteiligt:

a) Vorschlag der Vertretungen für den kommunalenSchulausschuss
b) Wahl der Mitglieder für den Landeselternrat

Folgende Formalien sind zu beachten:

der Kreiselternrat gibt sich eine Geschäftsordnung

der notwendige Geschäftsbedarf wird vom Landkreis Osnabrück getragen

Fahrtkosten zu Sitzungen werden auf Antrag vom Landkreis Osnabrück erstattet, die

Fahrtkosten werden analog der Bestimmungen nach dem Bundesreisekostengesetz

abgerechnet. Demnach gilt auch die Ausschlussfristvon sechsMonaten.

Abschließend möchteich noch darauf hinweisen, dass der Landkreis Osnabrück bemüht ist,

die Geschäftskosten für den Kreiselternrat möglichst gering zu halten, um die ohnehin

knappen Mitteldes Landkreises der Ausstattung der Schulen zugutekommen zu lassen. Die

einfachste und kostengünstigste Alternative, die Einladungen zu den Sitzungen des
Kreiselternrates zu versenden, stelt die E-Mail dar. Soweit noch nicht geschehen, wäre ich

Ihnen dankbar, wenn Sie mir Ihre E-Mail-Adressen zur Verfügung stellen könnten.

Bei Fragen können Sie sich gernebei mir melden.

Mit freundichen Grüßen

Anlagen


